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Der drıtte Fxkurs behandeltFinheiıt von Ackerland, also ud8$ ut“
Datierungsiragen Von Lorscher Güterverzeichnissen, Urbaren ine Beilage
stellt die in den Lorscher Kaufurkunden genannten Preise übersichtlich ZU-

Das schmale Heit, In das der Herausgeber die wenıgen notwendig
ewordenen Frgänzungen AUS der JjJüngsten Literatur kennbar eingetragen

hat, erfüllt dıe Absıicht se1inNeSs Verfassers, Werdegang Lorschs uf CGrund
des reichen Quellenmaterials 1n einem einzigen Beispiel Frragen w1ıe die
nach der Klosterpolitik der Könige 1n deren Finfluß uf dıie Entwicklung
der Abteıen, ach der Entstehung des Großgrundbesitzes der Klöster und
selner Organisatıon uUSW. erortern und zZu ihrer Lösung beizutragen und
dadurch zugleich einen Beıitrag ur Darstellung der allgemeın politischen,
relıg1ösen und wirtschaftlichen Entwicklung 1m frühen deutschen Mittelalter

geben
Coesiteld. Matthr Rothenhäusler.

Die karolingische Klosterpolitik und der Niedergang des westfränkischen
Kön!i tums. Laienäbte und Klosterinhaber. Von Karl olg Enke,
Stutigart 19417 XIV, 265 10.40. (Kirchenrechtliche Abhandlungen,
herausgegeben VOoON Stutz, un ül Heft:)

Der Verfasser w/111 zeigen, WwIıe sich 1 westfränkischen Karolingerreiche
infolge der Säkularisation das Schicksal der Königsklöster gestaltet hat. Er
untersucht den influß der westfränkischen Laienaristokratie uf die Königs-
klöster, welcher 1mM wesentlichen VON zweierle1 Art War dıe Giroßen
entweder I a41enäbte oder nhaber der Klöster, denen der regulare Abhbt untier-
stand. Letztere Form besonders durch die se1it des Jahr-
hunderts einsetzende klösterliche Reformbewegung Ausbreitung. Die
Inhaber der Königsklöster waren allmählich 1n die wichtigsten Rechte der
Könige, besonders he]l en Abterhebungen, eingetreiten ; S1Ee erteilten später
dem Abt die Investitur. ODULr hatten diese Klöster aufgehört, reichs-
unmıttelbar AT Se1IN. Wıe dıe Laienabtstellung, wurde auch die nhaber-
schafit schon in karolingischer eıt erblich, un Wal finden WIr auch
weiblicher Erbfolge. Obgleich also dıe uft gründlicher Quellenkenntnis
beruhende Arbeit sich aul das ebilet des heutigen Frankreich erstreckt,
wırd doch jeder Historiker, der sıch nıt der Verfassungsgeschichte der OS{T-
fränkischen Klöster beschäftigt, nıicht achtlos dieser Untersuchung VOI-

übergehen können, zumal der Verfasser noch iıne Gesamtgeschichte der
fränkischen Königsklöster 1in Aussıicht stellt

Frn Bendel.Würzburg.

Geschichte des Cluniazenser-Priorates Rü  gisberg, Von Dr Franz
Wäger ebruder Tragniere, Freiburg 1. Schweiz. 1917 u 226

Der lokalen Bedeutung VoNn Rüeggisberg entsprechend, rag diese Studıe
Yallz den Charakter der Lokalgeschichte, und 1Ur ein nıt den örtlichen Ver-
hältnıssen Wohlvertrauter konnte S1e mit der ıs 1Ns Einzelne gehenden,
selbst einzelne (Gjehöfite und äuser berücksichtigenden Genauigkeit schreiben.
Dabe!1 hat der Verfasser der VON der Uniiversıität reiburg (Schweiz) preiS-
gekrönten Schrift dennoch den Blick aufs (janze und auf die eıtströmungen,
innerhalb deren das erste Cluniazenser-Priorat aut eigentlichem Reichsboden
und deutschem Sprachgebiete entsteht un vergeht, nicht außer acht gelassen.
DIe geschichtliche Entwicklung hätte allerdings e{was straffer herausgearbeitet
werden können, manche Wiederholung und Weitschweifigkeit hätte siıch
vermelden lassen. In der bedeutsamen rage der Rüeggisberger Kalser- und
Königsurkunden kommt Wäger In einem eigenen LExkurse zu dem ohl-
begründeten esultat, daß Heinrichs IV. Urkunde Stumpf 2788 WAar nicht


